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Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 211 – Ersatzneubau Bw 11 über die Flöha bei Heidersdorf 

Unterlage: 10 

Datum: 15.11.2019 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

01 0+029,5 Ersatzneubau Brücke Bw11 im 
Zuge der S 211 über die Flöha, 
ASB-Nr. 5346 516 

a) und b) 
Freistaat Sachsen (E) 
a) und b) 
Erzgebirgskreis (U) 

Die S 211 überquert in der Gemarkung Heidersdorf die Flöha. 
Die bestehende Brückenbauwerk wird aufgrund des 
schadhaften Zustandes und der nicht ausreichenden Breite 
vollständig abgebrochen und durch einen Ersatzneubau an 
gleicher Stelle ersetzt. Das neue Bauwerk erhält folgende 
Abmessungen: 
 
Lichte Weite  =   10,00 m 
Kleinste lichte Höhe =     2,27 m   
Kreuzungswinkel = 100,00 gon 
 
Die Kosten für den Bau trägt nach § 9 (1) i.V.m. § 44 (1) und § 
2 (2) 1.a) der Freistaat Sachsen. 
Die Unterhaltung des Bauwerkes obliegt gemäß § 48 (1) 
SächsStrG dem Erzgebirgskreis. 

02 0+000 
bis 

0+053,9 

Wiederherstellung der S 211 a) und b) 
Freistaat Sachsen (E) 
a) und b) 
Erzgebirgskreis (U) 

Grundhafte Wiederherstellung der Fahrbahn der Staatsstraße 
im Aufbruchbereich des Brückenersatzneubaues einschließlich 
Anpassung an den Bestand. Die S 211 wird gemäß RIN in die 
Verkehrswegekategorie LS IV und Entwurfsklasse EKL 4  nach 
RAL eingestuft. Unter Beachtung des weiterführenden 
Bestandes wird eine Fahrbahnbreite von 7,00 m realisiert. 
Die Kosten für den Bau trägt nach § 9 (1) i.V.m. § 44 (1) und § 
2 (2) 1.a) der Freistaat Sachsen. 
Die Unterhaltung des Bauwerkes obliegt gemäß § 48 (1) 
SächsStrG dem Erzgebirgskreis. 
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03 0+029,5 Flöha a) und b) 
Landestalsperrenverwaltung des 
Freistaates Sachsen (E) 
a) und b) 
Freistaat Sachsen (U) 
 

Wiederherstellung der natürlichen Sohlstruktur der Flöha und 
Herstellung einer Ufersicherung im Bereich der Überführung 
der S 211. Die Flöha ist gemäß Anlage 3 zu § 30 (1) SächsWG 
ein Gewässer erster Ordnung. Der Flusslauf wird in seiner 
derzeitigen Lage nicht verändert.  
Die Kosten der Gewässerwiederherstellung trägt der Freistaat 
Sachsen (Straßenbauverwaltung). Die Unterhaltung obliegt 
nach § 33 (1) 1. SächsWG dem Freistaat Sachsen. 

 
 


